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Geneigte Leserinnen und Leser, 

vielen Dank für Ihr Interesse. Sie finden eine Vielzahl der in dieser Schrift 

veröffentlichen Artikel im Rechtsforum der BRASIL POST.   Besuchen Sie auch 

unsere Homepages www.deutsche-kanzlei.com.br oder www.fblaw.com.br.  

 

 

Dort finden Sie eine Vielzahl von juristischen und allgemeinen Artikeln in 

deutscher, englischer, französischer und portugiesischer Sprache. 
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Artikel 
PIS – COFINS beim Import – Neuregelung teilweise verfassungswidrig 
 
Durch Gesetz Nummer 10.865 vom 30.04.04 wurde die PIS/COFINS – Abgabe auf dem 
Import gesetzlich normiert, die bisher gültige Medida Provisoria 164 vom 29.01.04 ist damit 
abgelöst worden. Die Verfassungsmäßigkeit der Norm ist zumindest teilweise zweifelhaft. 
Schon jetzt ist mit einer Flut von Prozessen gegen den brasilianischen Fiskus zu rechnen. Des 
Weiteren gehe ich auf einige kritische Punkte der Bestimmung ein. 
Die Methode der Abgabenberechnung der Regelung ist mehr als zweifelhaft. Nach Artikel 7 
der bezeichneten Norm ist als Berechnungsgrundlage der Einfuhrwert des Gutes 
heranzuziehen. Zu diesem Wert ist dann die ICMS Mehrwertsteuer und die PIS/COFINS 
Abgabe selbst hinzu zu rechnen. Diese Maßgabe ist nicht mit der Verfassung vereinbar. Die 
brasilianische Carta Magna  bestimmt nämlich in ihrem Artikel 149, dass Sozialabgaben auch 
für den Import von Produkten und Dienstleistungen aus dem Ausland erhoben werden 
können. Daraus ist abzuleiten, dass als Berechnungsgrundlage der Transaktionswert und 
lediglich dieser zu dienen hat. Ähnliches hat für den Bereich von Dienstleistungen zu gelten. 
Danach ist hier die Basis für PIS-COFINS eben der Wert der Tätigkeit, die 
Dienstleistungssteuer und die PIS- COFINS Abgabe selbst haben als Faktoren außen vor zu 
bleiben. Der Unterschied zwischen der Besteuerung nach dem aktuellen Gesetz Nummer 
10.865 und der verfassungskonformen Auslegung ist beachtlich und kann im Einzelfall bis zu 
30 % betragen. Dies insbesondere deshalb, da zur Bestimmung der Berechnungsgrundlage der 
ICMS  Steuer die Import und IPI Steuern einzurechnen sind. Weiterhin bestimmt die 
umstrittene  Neuregelung, dass Unternehmen, welche Güter bis zum 30. April erworben, 
haben Steuerkredite hinsichtlich der Abschreibung dieser Kapitalien im Rahmen der PIS-
COFINS Regelung nicht nutzen können. Soweit diese nach diesem Zeitpunkt erworben 
wurden, können die Steuerkredite frei genutzt werden. Dies widerspricht generell dem 
steuerrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 
 
COFINS beim Import – Einstweilige Verfügung ermöglicht den Import ohne Abgabe 
 
Von der 7. Bundesgerichtskammer  (Justiça Federal) des Staates  São Paulo wurde eine 
Eilentscheidung erlassen, welche einem dortigen Unternehmen garantiert, Waren ohne 
Anfallen der 7,6 % der COFINS-Abgabe zu importiert. Um die PIS-COFINS Besteuerung auf 
den Import von Waren und Dienstleistungen gesetzgeberisch zu ermöglichen, wurde im Jahre 
2003 explizit die brasilianische Verfassung geändert. Diese Verfassungsänderung Nummer 42 
ist derzeit heftig umstritten. Es wird vertreten, dass damit grundlegende und unumstößliche 
Verfassungsprinzipien verletzt wurden.  Diese Argumente wurden auch von dem 
Unternehmen angeführt, welches damit auch Erfolg verzeichnen konnte. Weitere einstweilige 
Verfügungen zu Gunsten der Steuerschuldner sind zu erwarten. Ich werde Sie über die 
weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden halten. 
 

 
*************** 

 



F.B.P. 
4. 

 
 

Bundes – Gesetze - Normen 
 
 
 
Bundesgesetz Nummer 10.888 vom 24. Juni 2004 
 
Ändert das Mindestghalt ab Mai 2004 und legt dieses auf 260 R$ fest. 
 
 
Bundes-Dekret  Nummer 5127- 5. Juli 2004 - DOU de 6.7.2004 
 
Reduziert den Steuer/Abgabensatz der PIS/PASEP  und COFINS bei der Einfuhr der und dem 
Verkauf der bezeichneten Produkten. 
 
 
Bundes-Dekret  Nummer 5072- 10. Maii 2004- DOU de 11.5.2004 
 
Ändert den Steuersatz der IPI Stuer bei den bezeichneten Produkten. 
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